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Eidgenössisches Departement für  

Umwelt, Verkehr, Energie und Komminikation UVEK 

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL 
Luftfahrtentwicklung 

Plangenehmigungsverfahren 
 

für Bau oder Änderung von Flugplatzanlagen 
 

Gemäss Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren 
 

 

Dieser Leitfaden gibt Hinweise auf die wesentlichen Schritte eines Plangenehmigungsverfahrens 

und die jeweils wichtigsten gesetzlichen Grundlagen dazu. 

 

Zur besseren Übersicht wurde der enteignungsrechtliche Bereich für konzessionierte Anlagen 

weggelassen. 

 
Aufbau: 

Auf den ersten drei Seiten des Dokuments ist der Verfahrensablauf in Form eines Flussdia-

gramms dargestellt. Daneben befinden sich die Angaben der jeweils anwendbaren Artikel aus den 

entsprechenden Gesetzen und Verordnungen. Diese werden in einem zweiten Teil, in derselben 

Reihenfolge wie im Flussdiagramm, im Wortlaut zitiert. 

 
Legende: 

 

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts 

AS Amtliche Sammlung des Bundesrechts 

 

Abkürzung Titel SR/AS Stand am 

LFG Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz) 748.0 1.4.2011 

VIL Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt 748.131.1 1.4.2011 

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz 

(Umweltschutzgesetz) 

814.01 1.8.2008 

UVPV Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 814.011 1.12.2008 

RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz 172.010 1.1.2009 

VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 

(Verwaltungsverfahrensgesetz) 

172.021 1.1.2009 

BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht 

(Bundesgerichtsgesetz, BGG) 

173.110 1.1.2009 

VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht 

(Verwaltungsgerichtsgesetz) 

173.32 1.1.2009 

LSV Lärmschutz-Verordnung 814.41 1.7.2008 

LFV Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung) 748.01 1.1.2009 
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Gesetzliche Bestimmungen für Plangenehmigungsverfahren 
 

Art. 37 LFG Plangenehmigungsverfahren, Grundsatz 

1 Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Betrieb eines Flugplatzes dienen (Flugplatzanlagen), dürfen nur mit einer 
Plangenehmigung erstellt oder geändert werden. Als solche gelten auch die mit der Anlage und dem Betrieb zusammenhängen-
den Erschliessungsanlagen und Installationsplätze. 

 
Art. 40f LFG Anlagen 

1 Flugsicherungsanlagen dürfen nur mit einer Plangenehmigung des Bundesamtes gebaut oder wesentlich geändert werden. 
2 Die Artikel 37–37t sind sinngemäss anwendbar. 
3 Der Unternehmung, die um eine Plangenehmigung für Vorkehren zur Flugsicherung nachsucht, steht das Enteignungsrecht zu. 

 
Art. 27a VIL Zulässigkeit baulicher Veränderungen 

1 Bauliche Veränderungen von Flugplatz- oder Flugsicherungsanlagen sowie Nutzungsänderungen sind nur zulässig, wenn dafür 
eine Plangenehmigung vorliegt. 
2 Vorbehalten bleibt Artikel 28. 

 
Art. 28 VIL  Genehmigungsfreie Bauvorhaben 

1 Keiner Plangenehmigung bedürfen: 

a. Baubaracken sowie Werk- und Lagerplätze, die einer Baustelle dienen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigt 

werden; 

b.  geringe bauliche Anpassungen für Installationen wie Strom-, Rohrleitungs-, Heizungs- und Kühlanlagen, die nicht im Zu-

sammenhang mit genehmigungspflichtigen Bauten stehen; 

c.  Geländeveränderungen, die nicht im Zusammenhang mit bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen stehen und die we-

der eine Höhe von 1 m noch eine Fläche von 900 m2 überschreiten; 

d.  Mauern und Hecken bis zu einer Höhe von 2 m sowie Zäune; 

e.  nach aussen nicht in Erscheinung tretende Ausrüstungen von untergeordneter Bedeutung wie Lichtanlagen, Bade-, 

Wasch- und Toilettenanlagen, Wasser- und Elektrizitätsanschlüsse sowie Schnee- und Windfänge; 

f.  Empfangsantennen, deren Abmessungen in keiner Richtung 2 m überschreiten; 

g.  gewöhnliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an Bauten und Anlagen sowie geringfügige bauliche Änderungen 

im Innern von Gebäuden; 

h.  untergeordnete Abweichungen von genehmigten Plänen, sofern sicher ist, dass keine Interessen Dritter berührt sind und 

dass keine Konflikte mit der Raumplanung sowie den Anforderungen von Umwelt-, Natur- und Heimatschutz bestehen. 

2 Absatz 1 findet keine Anwendung auf Bauvorhaben: 

a. die nach den Bestimmungen des übrigen Bundesrechts eine Bewilligung oder Genehmigung erfordern; 

b.  für die das BAZL eine luftfahrtspezifischen Prüfung nach Artikel 9 vornimmt. 

3 Alle Bauvorhaben sind mindestens zehn Arbeitstage vor Baubeginn dem BAZL zur Kenntnis zu bringen. 

4 Das BAZL gibt dem Flugplatzhalter innert zehn Arbeitstagen bekannt, ob es das Vorhaben einer luftfahrtspezifischen Prüfung 

unterziehen will. Führt es eine solche durch, so gelten die Bestimmungen über das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren 

(Art. 37i LFG). 

 
Art. 2 VIL Begriffe 

In dieser Verordnung bedeuten: 

e. Flugplatzanlagen: Bauten und Anlagen, die der Erfüllung des Zwecks des Flugplatzes gemäss Sachplan Infrastruktur der 

Luftfahrt dienen und örtlich und funktionell zu diesem gehören; 

f. Nebenanlagen: Bauten und Anlagen auf Flugplätzen, die nicht zu den Flugplatzanlagen gehören; 

j. Flugsicherungsanlagen: radioelektrische Navigations- und Übermittlungsanlagen für die Leitung und sichere 

Durchführung des Luftverkehrs; 

 
Art. 37m LFG Nebenanlagen 

1 Die Errichtung und Änderung von Bauten und Anlagen, die nicht ganz oder überwiegend dem Flugplatzbetrieb dienen (Neben-
anlagen), unterstehen dem kantonalen Recht. 
2 Vor dem Entscheid über die Baubewilligung hört die kantonale Behörde das BAZL an. 
3 Das Bauvorhaben darf die Flugsicherheit nicht gefährden und den Flugplatzbetrieb nicht beeinträchtigen. 
4 Das BAZL ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungs-
bestimmungen die Rechtsmittel des eidgenössischen und des kantonalen Rechts zu ergreifen. 
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Art. 37 LFG Plangenehmigungsverfahren, Grundsatz 

5 Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt grundsätzlich einen Sachplan 
nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung voraus. 

 
Art. 2 VIL Begriffe  

In dieser Verordnung bedeuten: 

g. Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt: Sachplan im Sinne von Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 

zur Planung und Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes im Bereich der schweizerischen Zivilluftfahrt; 

 
Art. 3a VIL Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 
1
 Der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) legt die Ziele und Vorgaben für die Infrastruktur der Zivilluftfahrt der Schweiz 

für die Behörden verbindlich fest. 
2
 Er bestimmt für die einzelnen dem zivilen Betrieb von Luftfahrzeugen dienenden Infrastrukturanlagen insbesondere den Zweck, 

das beanspruchte Areal, die Grundzüge der Nutzung, die Erschliessung sowie die Rahmenbedingungen zum Betrieb. Er stellt 
zudem die Auswirkungen auf Raum und Umwelt dar. 

 
Art. 10a USG Umweltverträglichkeitsprüfung 
1
 Bevor eine Behörde über die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen entscheidet, prüft sie möglichst frühzeitig die 

Umweltverträglichkeit. 
2
 Der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt sind Anlagen, welche Umweltbereiche erheblich belasten können, so dass die 

Einhaltung der Vorschriften über den Schutz der Umwelt voraussichtlich nur mit projekt- oder standortspezifischen Massnahmen 
sichergestellt werden kann. 
3 Der Bundesrat bezeichnet die Anlagetypen, die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstehen; er kann Schwellenwerte fest-
legen, ab denen die Prüfung durchzuführen ist. Er überprüft die Anlagetypen und die Schwellenwerte periodisch und passt sie 
gegebenenfalls an. 

 
Art. 1 UVPV Errichtung neuer Anlagen 

Der Umweltverträglichkeitsprüfung nach Artikel 10a des USG (Prüfung) unterstellt sind Anlagen, die im Anhang dieser Verord-
nung aufgeführt sind. 

 
Art. 2 UVPV Änderungen bestehender Anlagen 
1
 Änderungen bestehender Anlagen, die im Anhang aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn: 

a.  die Änderung wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betriebsänderungen betrifft und 

b.  über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Art. 5). 
2
 Änderungen bestehender Anlagen, die nicht im Anhang aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn: 

a.  die Anlage nach der Änderung einer Anlage im Anhang entspricht und 

b.  über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Art. 5). 

 
Art. 3 UVPV  Inhalt und Zweck der Prüfung 
1
 Bei der Prüfung wird festgestellt, ob das Projekt den Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspricht. Dazu gehören das 

USG und die Vorschriften, die den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltung, 
die Jagd, die Fischerei und die Gentechnik betreffen. 
2
 Das Ergebnis der Prüfung bildet eine Grundlage für den Entscheid über die Bewilligung, Genehmigung oder Konzessionierung 

des Vorhabens im massgeblichen Verfahren (Art. 5) sowie für weitere Bewilligungen zum Schutz der Umwelt (Art. 21). 

 
Art. 4 UVP Übrige Anlagen 

Bei Anlagen, die nicht der UVP-Pflicht unterliegen, werden die Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) angewendet, 
ohne dass ein Bericht nach Artikel 7erstellt wird. 
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Anhang 14 UVPV  Luftfahrt 
    

Nr. Anlagetyp  Massgebliches Verfahren 

14.1 Flughäfen  Plangenehmigungsverfahren  
(Art. 37 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes [LFG] vom 21. Dez. 1948; SR 748.0; AS 
1999 3071) und Genehmigung des Betriebsreglementes (Art. 36c Abs. 1 und 36d 
Abs. 1 LFGa) 

14.2 Flugfelder (ausgenommen 
terflugfelder) mit mehr als 15 000 
Flugbewegungenb) pro Jahr 

 Plangenehmigungsverfahren (Art. 37 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes [LFG] vom 
21. Dez. 1948; SR 748.0; AS 1999 3071) und Genehmigung des Betriebsregle-
mentes (Art. 36c Abs. 1 und 36d Abs. 1 LFGa) 

14.3 Helikopterflugfelder mit mehr als 
1000 Flugbewegungenb) pro Jahr 

 Plangenehmigungsverfahren (Art. 37 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes [LFG] vom 
21. Dez. 1948; SR 748.0; AS 1999 3071) und Genehmigung des Betriebsregle-
mentes (Art. 36c Abs. 1 und 36d Abs. 1 LFGa) 

    

    

a) Erfolgt das Plangenehmigungsverfahren zusammen mit dem Verfahren zur Genehmigung des Betriebsreglementes oder wird nur eines der 
beiden Verfahren durchgeführt, so gilt dies auch für die UVP. 

b) Für den Begriff «Flugbewegungen» vergleiche Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 3 der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 
(SR 814.41). 

 
Art. 5 UVPV Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren 

1 Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfah-
rens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde). 
2 Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detail-
plänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so 
wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt. 
3 Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone 
wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen 
eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende 
Prüfung ermöglicht. 

 
Art. 7 UVPV Pflicht zur Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts 

Wer eine Anlage, die nach dieser Verordnung geprüft werden muss, errichten oder ändern will, muss bei der Projektierung einen 
Umweltverträglichkeitsbericht über die Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt (Bericht) erstellen. 

 
Art. 10b USG Umweltverträglichkeitsbericht 
1
 Wer eine Anlage, die der Umweltverträglichkeitsprüfung untersteht, planen, errichten oder ändern will, muss der zuständigen 

hörde einen Umweltverträglichkeitsbericht unterbreiten. Dieser bildet die Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
2
 Der Bericht enthält alle Angaben, die zur Prüfung des Vorhabens nach den Vorschriften über den Schutz der Umwelt nötig 

sind. Er wird nach den Richtlinien der Umweltschutzfachstellen erstellt und umfasst folgende Punkte: 

a.  den Ausgangszustand; 

b.  das Vorhaben, einschliesslich der vorgesehenen Massnahmen zum Schutze der Umwelt und für den Katastrophenfall; 

c.  die voraussichtlich verbleibende Belastung der Umwelt. 
3
 Zur Vorbereitung des Berichts wird eine Voruntersuchung durchgeführt. Werden in der Voruntersuchung die Auswirkungen auf 

die Umwelt und die Umweltschutzmassnahmen abschliessend ermittelt, so gelten die Ergebnisse der Voruntersuchung als Be-
richt. 
4
 Die zuständige Behörde kann Auskünfte oder ergänzende Abklärungen verlangen. Sie kann Gutachten erstellen lassen; vorher 

gibt sie den Interessierten Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
Art. 8 UVPV Voruntersuchung und Pflichtenheft 
1 Der Gesuchsteller erarbeitet: 

a.  eine Voruntersuchung, die aufzeigt, welche Auswirkungen der Anlage die Umwelt voraussichtlich belasten können; 

b.  ein Pflichtenheft, das aufzeigt, welche Umweltauswirkungen der Anlage im Bericht untersucht werden müssen, und das 

die vorgesehenen Untersuchungsmethoden sowie den örtlichen und zeitlichen Rahmen für die Untersuchungen nennt. 

 
Art. 8a UVPV Voruntersuchung als Bericht 
1 Werden in der Voruntersuchung die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und die Umweltschutzmassnahmen ab-
schliessend ermittelt und dargestellt, so gilt die Voruntersuchung als Bericht. 
2 Für den Inhalt des Berichts gelten die Artikel 9 und 10. Die Behandlungsfristen richten sich nach Artikel 12b. 

 
Art. 8 UVPV Voruntersuchung und Pflichtenheft 
2
 Der Gesuchsteller legt der zuständigen Behörde Voruntersuchung und Pflichtenheft vor. Diese leitet die Unterlagen an die Um-

weltschutzfachstelle (Art. 12) weiter, welche dazu Stellung nimmt und den Gesuchsteller berät. 
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Art. 9 UVPV Inhalt des Berichts 

1 Der Bericht muss den Anforderungen nach Artikel 10b Absatz 2 USG entsprechen. 
2 Er muss insbesondere alle Angaben enthalten, welche die zuständige Behörde benötigt, um das Projekt gemäss Artikel 3 prüfen 
zu können. 
3 Er muss die der geplanten Anlage zurechenbaren Auswirkungen auf die Umwelt sowohl einzeln als auch gesamthaft und in 
ihrem Zusammenwirken ermitteln und bewerten. 
4 Er muss auch darlegen, wie die Umweltabklärungen berücksichtigt sind, die im Rahmen der Raumplanung durchgeführt wor-
den sind. 
Art. 10 UVPV Richtlinien der Umweltschutzfachstellen 

1 Für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Bericht sind als Vollzugshilfe die Richtlinien des BAFU massgebend, 
wenn: 

a.  die Prüfung von einer Bundesbehörde durchgeführt wird; 

b.  der Bericht eine Anlage betrifft, zu der nach dem Anhang das BAFU anzuhören ist; oder 

c.  die kantonale Umweltschutzfachstelle keine eigenen Richtlinien erlassen hat. 

2 In den übrigen Fällen sind für die Voruntersuchung, das Pflichtenheft und den Bericht als Vollzugshilfe die Richtlinien der 
kantonalen Umweltschutzfachstelle massgebend. 

 
Art. 27abis VIL Gesuch 
1
 Die für ein Plangenehmigungsgesuch erforderlichen Gesuchsunterlagen sind in der verlangten Anzahl bei der Genehmigungs-

behörde einzureichen. Das Gesuch muss namentlich enthalten: 

a. das Bauprojekt mit allen ortsüblichen Unterlagen, die für die Beurteilung nötig sind; kantonale Vorschriften betreffend 

Ausgestaltung von Baueingaben können berücksichtigt werden, soweit es mit den Besonderheiten der Flugplatzanlage 

vereinbar ist; 

b. die Begründung des Vorhabens; 

c. Angaben über die Abstimmung des Vorhabens mit den Anforderungen der Raumplanung; 

d. bei Vorhaben, die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, den Bericht über die Auswirkungen auf die Umwelt, 

bei den übrigen Vorhaben den Nachweis, dass die Vorschriften über den Schutz der Umwelt eingehalten werden; 

e. Angaben, wie Anforderungen nach sonstigen anwendbaren Bestimmungen von Bund und Kanton erfüllt werden; 

f. Angaben über die Auswirkungen des Vorhabens auf den Betrieb des Flugplatzes; 

fbis. den Nachweis, dass die Anforderungen der Flugsicherheit erfüllt sind; 

g. allfällige Änderungen des Betriebsreglements, die mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehen; 

h. eine Begründung, weshalb gegebenenfalls von einer Aussteckung abzusehen ist. 
2
 Nötigenfalls ist das Gesuch mit genauen Angaben zu ergänzen über den Bedarf an Grundstücken und an dinglichen Rechten, 

sowie mit Angaben darüber, wie sie erworben werden und ob Enteignungen notwendig sind. Es sind beizulegen: 

a. eine Liste der zu erwerbenden Grundstücke mit Angabe von Standort, Fläche, Beschaffenheit, Eigentümern und weiteren 

Berechtigten; Situationspläne im Massstab 1:1000 sowie Auszüge aus den entsprechenden Grundbuchblättern; 

b. eine Übersicht über den Stand der Verhandlungen mit Eigentümern und weiteren Berechtigten sowie über abgeschlosse-

ne oder vorgesehene Kauf-, Tausch- oder Dienstbarkeitsverträge; 

c. allfällige Anträge über vorgesehene Landumlegungsverfahren; 

d. ein Enteignungsplan nach Artikel 27 Absatz 2 des Enteignungsgesetzes vom 20. Juni 1930. 
3
 Plangenehmigungsgesuche sind vom Flugplatzhalter oder vom Betreiber der entsprechenden Flugsicherungsanlage einzurei-

chen. 

 
Art. 11 UVPV Einreichung des Berichts 

Der Gesuchsteller muss den Bericht zusammen mit den Unterlagen bei der Einleitung des massgeblichen Verfahrens der zustän-
digen Behörde einreichen. 

 
Art. 27c VIL Koordination von Bau und Betrieb 

1 Werden die betrieblichen Verhältnisse auf einem Flugplatz durch ein Bauvorhaben beeinflusst, so sind die entsprechenden 
betrieblichen Belange ebenfalls im Plangenehmigungsverfahren zu prüfen.  

2 Sofern die künftige Nutzung einer Flugplatzanlage, für die ein Plangenehmigungsgesuch gestellt ist, nur sinnvoll erfolgen kann, 
wenn auch das Betriebsreglement geändert wird, so ist das Betriebsreglementsverfahren mit dem Plangenehmigungsverfahren zu 
koordinieren. 

 
Art. 37b LFG Ordentliches Plangenehmigungsverfahren 

Das Plangenehmigungsgesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. Diese prüft die 
Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und verlangt allenfalls Ergänzungen. 
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Art. 27abis VIL Gesuch 
1
 Die für ein Plangenehmigungsgesuch erforderlichen Gesuchsunterlagen sind in der verlangten Anzahl bei der Genehmigungs-

behörde einzureichen. Das Gesuch muss namentlich enthalten: 

a. das Bauprojekt mit allen ortsüblichen Unterlagen, die für die Beurteilung nötig sind; kantonale Vorschriften betreffend 

Ausgestaltung von Baueingaben können berücksichtigt werden, soweit es mit den Besonderheiten der Flugplatzanlage 

vereinbar ist; 

b. die Begründung des Vorhabens; 

c. Angaben über die Abstimmung des Vorhabens mit den Anforderungen der Raumplanung; 

d. bei Vorhaben, die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, den Bericht über die Auswirkungen auf die Umwelt, 

bei den übrigen Vorhaben den Nachweis, dass die Vorschriften über den Schutz der Umwelt eingehalten werden; 

e. Angaben, wie Anforderungen nach sonstigen anwendbaren Bestimmungen von Bund und Kanton erfüllt werden; 

f. Angaben über die Auswirkungen des Vorhabens auf den Betrieb des Flugplatzes; 

fbis. den Nachweis, dass die Anforderungen der Flugsicherheit erfüllt sind; 

g. allfällige Änderungen des Betriebsreglements, die mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehen; 

h. eine Begründung, weshalb gegebenenfalls von einer Aussteckung abzusehen ist. 
2
 Nötigenfalls ist das Gesuch mit genauen Angaben zu ergänzen über den Bedarf an Grundstücken und an dinglichen Rechten, 

sowie mit Angaben darüber, wie sie erworben werden und ob Enteignungen notwendig sind. Es sind beizulegen: 

a. eine Liste der zu erwerbenden Grundstücke mit Angabe von Standort, Fläche, Beschaffenheit, Eigentümern und weiteren 

Berechtigten; Situationspläne im Massstab 1:1000 sowie Auszüge aus den entsprechenden Grundbuchblättern; 

b. eine Übersicht über den Stand der Verhandlungen mit Eigentümern und weiteren Berechtigten sowie über abgeschlosse-

ne oder vorgesehene Kauf-, Tausch- oder Dienstbarkeitsverträge; 

c. allfällige Anträge über vorgesehene Landumlegungsverfahren; 

d. ein Enteignungsplan nach Artikel 27 Absatz 2 des Enteignungsgesetzes vom 20. Juni 1930. 
3
 Plangenehmigungsgesuche sind vom Flugplatzhalter oder vom Betreiber der entsprechenden Flugsicherungsanlage einzurei-

chen. 

 
Art. 37i LFG Vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren 

1 Das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren wird angewendet bei: 

a. örtlich begrenzten Vorhaben mit wenigen, eindeutig bestimmbaren Betroffenen; 

b. Flugplatzanlagen, deren Änderung oder Umnutzung das äussere Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert, keine 

schutzwürdigen Interessen Dritter berührt und sich nur unerheblich auf Raum und Umwelt auswirkt; 

c. Flugplatzanlagen, die spätestens nach drei Jahren wieder entfernt werden. 
2 Detailpläne, die sich auf ein bereits genehmigtes Projekt stützen, werden im vereinfachten Verfahren genehmigt. 
3 Die Genehmigungsbehörde kann die Aussteckung anordnen. Das Gesuch wird nicht publiziert und nicht öffentlich aufgelegt. 
Die Genehmigungsbehörde unterbreitet die Planvorlage den Betroffenen, soweit sie nicht vorher schriftlich ihre Einwilligung ge-
geben haben; deren Einsprachefrist beträgt 30 Tage. Die Genehmigungsbehörde  kann bei Kantonen und Gemeinden Stellung-
nahmen einholen. Sie setzt dafür eine angemessene Frist. 
4 Im übrigen gelten die Bestimmungen für das ordentliche Verfahren. Im Zweifelsfall wird dieses durchgeführt. 

 
Art. 62a RVOG Anhörung 

1 Sieht ein Gesetz für Vorhaben wie Bauten und Anlagen die Konzentration von Entscheiden bei einer einzigen Behörde (Leitbe-
hörde) vor, so holt diese vor ihrem Entscheid die Stellungnahmen der betroffenen Fachbehörden ein. 
2 Sind mehrere Fachbehörden betroffen, so hört die Leitbehörde sie gleichzeitig an; sie kann sie jedoch nacheinander anhören, 
wenn besondere Gründe es rechtfertigen. 
3 Die Leitbehörde setzt den Fachbehörden eine Frist zur Stellungnahme; die Frist beträgt in der Regel zwei Monate. 
4 Die Leitbehörde und die Fachbehörden legen einvernehmlich die Fälle fest, in denen ausnahmsweise keine Stellungnahmen 
eingeholt werden müssen.  

 
Art. 37c LFG Aussteckung 

1 Vor der öffentlichen Auflage des Gesuchs muss die ersuchende Unternehmung die Veränderungen, die das geplante Werk im 
Gelände bewirkt, sichtbar machen, indem sie diese aussteckt; bei Hochbauten hat sie Profile aufzustellen. 
2 Aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung der Flugsicherheit und von geordneten Betriebsabläufen, kann die Geneh-
migungsbehörde ganz oder teilweise von der Pflicht nach Absatz 1 befreien. 
3 Einwände gegen die Aussteckung oder die Aufstellung von Profilen sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf der Auflagefrist bei 
der Genehmigungsbehörde vorzubringen. 
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Art. 37d LFG Einladung zur Stellungnahme, Publikation und Auflage 

1 Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und lädt sie ein, innerhalb von drei Monaten dazu 
Stellung zu nehmen. Sie kann die Frist in begründeten Fällen ausnahmsweise verkürzen oder verlängern. 
2 Das Gesuch ist in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 
Tagen öffentlich aufzulegen. 
3 Die öffentliche Auflage hat bei Flughäfen den Enteignungsbann nach den Artikeln 42–44 EntG1 zur Folge. 

 
Art. 6 VIL Behandlungsfristen 

Für die Behandlung eines Gesuchs betreffend eine Plangenehmigung oder Genehmigung eines Betriebsreglements sowie eine 
Erteilung einer Konzession oder einer Betriebsbewilligung gelten in der Regel folgende Fristen: 

a. zehn Arbeitstage vom Eingang des vollständigen Gesuchs bis zur Übermittlung an die Kantone und die betroffenen Bun-

desbehörden oder bis zur Anzeige an die Betroffenen; 

 
Art. 4 VIL Publikation des Gesuchs und Koordination 

1 Die Veröffentlichung des Gesuchs in den Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden wird durch die 
Kantone veranlasst. 

2 Die Kantone sorgen für die Koordination der Stellungnahmen ihrer Fachstellen. 

 
Art. 10d USG Öffentlichkeit des Berichts 

1 Der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung können von jedermann eingesehen werden, soweit nicht 
überwiegende private oder öffentliche Interessen die Geheimhaltung erfordern. 
2 Das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt. 

 
Art. 15 UVPV Zugänglichkeit des Berichts 

1 Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass der Bericht öffentlich zugänglich ist. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Geheim-
haltungspflichten. 
2 Muss das Gesuch für die Anlage öffentlich aufgelegt werden, so wird in der Publikation darauf hingewiesen, dass auch der Be-
richt eingesehen werden kann. 
3 Ist für das Gesuch keine öffentliche Auflage vorgeschrieben, so machen die Kantone den Bericht nach ihrem Recht bekannt. 
Die zuständige Behörde des Bundes kündigt im Bundesblatt oder in einem andern geeigneten Publikationsorgan an, wo der Be-
richt eingesehen werden kann. 
4 Der Bericht kann während 30 Tagen eingesehen werden; vorbehalten bleiben abweichende Fristen über die Auflage im mass-
geblichen Verfahren. 

 
Art. 5 VIL Projektänderungen 

Ergeben sich aufgrund der Eingaben in einem Plangenehmigungs-, Konzessions- oder Bewilligungsverfahren wesentliche Ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen Projekt, so muss das geänderte Projekt den Betroffenen erneut zur Stellungnahme vorge-
legt oder gegebenenfalls öffentlich aufgelegt werden.  

 
Art. 10c USG Beurteilung des Berichts 

1 Die Umweltschutzfachstellen beurteilen die Voruntersuchung und den Bericht und beantragen der für den Entscheid zuständi-
gen Behörde die zu treffenden Massnahmen. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Fristen für die Beurteilung. 
2 Für die Beurteilung von Raffinerien, Aluminiumhütten, thermischen Kraftwerken oder grossen Kühltürmen hört die zuständige 
Behörde das Bundesamt für Umwelt (Bundesamt) an. Der Bundesrat kann die Pflicht zur Anhörung auf weitere Anlagen ausdeh-
nen. 

 
Art. 37f LFG Einsprache 

1 Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder des EntG Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der 
Genehmigungsbehörde Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
2 Bei Flughafenanlagen sind innerhalb der Auflagefrist auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um 
Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den Artikeln 39–41 EntG 
sind beim UVEK einzureichen. 
3 Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. 

 
Art. 29 VwVG Rechtliches Gehör 

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. 

 

                                                 
1  Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG; SR 711) 
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Art. 30 VwVG Vorgängige Anhörung 

1 Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt. 
2 Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor: 

a.  Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind; 

b.  Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind; 

c.  Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht; 

d.  Vollstreckungsverfügungen; 

e.  anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde 

gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige An-

hörung gewährleistet. 

 
Art. 30a VwVG Besondere Einwendungsverfahren 

1 Sind von einer Verfügung wahrscheinlich zahlreiche Personen berührt oder lassen sich die Parteien ohne unverhältnismässigen 
Aufwand nicht vollzählig bestimmen, so kann die Behörde vor ihrer Verfügung das Gesuch oder die beabsichtigte Verfügung 
ohne Begründung in einem amtlichen Blatt veröffentlichen, gleichzeitig das Gesuch oder die beabsichtigte Verfügung mit Be-
gründung öffentlich auflegen und den Ort der Auflage bekanntmachen. 
2 Sie hört die Parteien an, indem sie ihnen eine angemessene Frist für Einwendungen setzt. 
3 Die Behörde macht in ihrer Veröffentlichung auf die Verpflichtung der Parteien aufmerksam, gegebenenfalls eine Vertretung zu 
bestellen und Verfahrenskosten sowie Parteientschädigung zu zahlen. 

 
Art. 31 VwVG Anhören der Gegenpartei 

In einer Sache mit widerstreitenden Interessen mehrerer Parteien hört die Behörde jede Partei zu Vorbringen einer Gegenpartei 
an, die erheblich erscheinen und nicht ausschliesslich zugunsten der anderen lauten. 

 
Art. 32 VwVG Prüfung der Parteivorbringen 

1 Die Behörde würdigt, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. 
2 Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann sie trotz der Verspätung berücksichtigen. 

 
Art. 33 VwVG Beweisanerbieten 

1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. 
2 Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden, und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung 
kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zu-
mutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. 

 
Art. 37g LFG Bereinigung in der Bundesverwaltung 

Das Bereinigungsverfahren in der Bundesverwaltung richtet sich nach Artikel 62b des Regierungs- und Verwaltungsorganisa-
tionsgesetzes vom 21. März 1997. 

 
Art. 62b RVOG Bereinigung 

1 Bestehen zwischen den Stellungnahmen der Fachbehörden Widersprüche oder ist die Leitbehörde mit den Stellungnahmen 
nicht einverstanden, so führt sie mit den Fachbehörden innerhalb von 30 Tagen ein Bereinigungsgespräch; sie kann dazu weitere 
Behörden oder Fachleute beiziehen. 
2 Gelingt die Bereinigung, so ist das Ergebnis für die Leitbehörde verbindlich. 
3 Misslingt die Bereinigung, so entscheidet die Leitbehörde; bei wesentlichen Differenzen zwischen Verwaltungseinheiten des 
gleichen Departements weist dieses die Leitbehörde an, wie zu entscheiden ist. Sind mehrere Departemente betroffen, so setzen 
diese sich ins Einvernehmen. In der Begründung des Entscheids sind die abweichenden Stellungnahmen aufzuführen.  
4 Die Fachbehörden sind auch nach Durchführung eines Bereinigungsverfahrens befugt, gegenüber einer Rechtsmittelbehörde 
über ihre Stellungnahme selbständig Auskunft zu geben. 

 
Art. 9 VIL Luftfahrtspezifische Prüfung 
1
 Das BAZL kann bei allen baulichen und betrieblichen Änderungen auf dem Flugplatz eine luftfahrtspezifische Projektprüfung 

vornehmen. Es kann auch genehmigungsfreie Vorhaben und Nebenanlagen prüfen.  
2
 Untersucht wird, ob die luftfahrtspezifischen Anforderungen im Sinne von Artikel 3 erfüllt werden und geordnete Betriebsab-

läufe sichergestellt sind. Es werden namentlich die geltenden Sicherheitsabstände zu Pisten, Rollwegen und Abstellflächen sowie 
die Hindernisfreiheit, die Auswirkungen bezüglich Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr und die Notwendigkeit zur Veröf-
fentlichung im Luftfahrthandbuch (AIP) geprüft. 
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Art. 3 VIL Luftfahrtspezifische Anforderungen 
1
 Flugplätze müssen so ausgestaltet, organisiert und geführt sein, dass der Betrieb geordnet ist und die Sicherheit für Personen 

und Sachen bei der Bereitstellung von Luftfahrzeugen, beim Ein- und Aussteigen, beim Beladen und Entladen, beim Rollen mit 
Flugzeugen oder Bodenfahrzeugen, bei Starts und Landungen sowie bei An- und Abflügen stets gewährleistet ist. 
1bis Für Flugplätze, Luftfahrthindernisse, das Vermessen des Geländes und den Bau von Flugsicherungsanlagen sind die Normen 
und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in den Anhängen 3, 4, 10, 11, 14 und 15 zum 
Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die Internationale Zivilluftfahrt sowie die zugehörigen technischen Vorschriften 
unmittelbar anwendbar. Vorbehalten bleiben die nach Artikel 38 des Übereinkommens von der Schweiz gemeldeten 
Abweichungen. 
2 Für den Bau von Flugsicherungsanlagen gelten die entsprechenden Normen und Empfehlungen der Europäischen Organisation 
für Flugsicherung (Eurocontrol). 
3 Das BAZL kann zur Konkretisierung der internationalen Normen und Empfehlungen nach den Absätzen 1bis und 2 Vorgaben 
(Richtlinien und Weisungen) für einen hochstehenden Sicherheitsstandard erlassen. Werden diese umgesetzt, so wird vermutet, 
dass die Anforderungen nach den internationalen Normen und Empfehlungen erfüllt sind. Wird von den Vorgaben abgewichen, 
so muss dem BAZL nachgewiesen werden, dass die Anforderungen auf andere Weise erfüllt werden. 
4
 Die Normen und Empfehlungen der ICAO und Eurocontrol sowie die zugehörigen technischen Vorschriften werden in der amt-

lichen Sammlung nicht publiziert. Sie können beim BAZL in französischer und englischer Sprache eingesehen werden; sie 
werden nicht ins Deutsche und Italienische übersetzt. 
5
 Änderungen der Normen, Empfehlungen und zugehörigen technischen Vorschriften werden im Luftfahrthandbuch (AIP) an-

gezeigt. 

 
Art. 12 VwVG  Feststellung des Sachverhaltes 

Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: 

a. Urkunden; 

b. Auskünfte der Parteien; 

c. Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; 

d. Augenschein; 

e. Gutachten von Sachverständigen. 

 
Art. 6 VIL Behandlungsfristen 

Für die Behandlung eines Gesuchs betreffend eine Plangenehmigung oder Genehmigung eines Betriebsreglements sowie eine 
Erteilung einer Konzession oder einer Betriebsbewilligung gelten in der Regel folgende Fristen: 

b. zwei Monate vom Abschluss des Instruktionsverfahrens bis zum Entscheid. 

 
Art. 7 VIL Abschluss des Instruktionsverfahrens 

Die Entscheidbehörde teilt den Parteien den Abschluss des Instruktionsverfahrens mit. 

 
Art. 47 RVOG Entscheide 

1 Je nach Bedeutung eines Geschäfts entscheidet entweder der Bundesrat, ein Departement, eine Gruppe oder ein Amt. 
2 Der Bundesrat legt durch Verordnung fest, welche Verwaltungseinheit für die Entscheidung in einzelnen Geschäften oder in 
ganzen Geschäftsbereichen zuständig ist. 

 
Art. 37 LFG Plangenehmigungsverfahren 

2 Genehmigungsbehörde ist: 

a.  bei Flughäfen das UVEK;  

b.  bei Flugfeldern das BAZL. 
3 Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. 
4 Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es den Bau und 
Betrieb des Flugplatzes nicht unverhältnismässig einschränkt. 

 
Art. 27d VIL Voraussetzungen der Plangenehmigung 

1 Die Plangenehmigung wird erteilt, wenn das Projekt: 

a.  den Zielen und Vorgaben des SIL entspricht; 

b. die Anforderungen nach Bundesrecht erfüllt, namentlich die luftfahrtspezifischen und technischen Anforderungen sowie 

die Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes. 
2 Auf kantonales Recht gestützte Anträge sind zu berücksichtigen, soweit dadurch der Betrieb oder der Bau des Flugplatzes nicht 
übermässig behindert wird. 
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Art. 27e VIL Plangenehmigung 

Die Genehmigungsbehörde wertet die Stellungnahmen von Kantonen und Fachstellen und entscheidet über die Einsprachen. Der 
Plangenehmigungsentscheid beinhaltet ausserdem: 

a. die Erlaubnis, ein Bauprojekt entsprechend den genehmigten Plänen auszuführen; 

b. Bedingungen und Auflagen hinsichtlich Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes 

sowie der luftfahrtspezifischen Anforderungen; 

c.  weitere Auflagen nach Bundesrecht; 

d.  auf kantonales Recht gestützte Auflagen; 

e.  betriebliche Auflagen; 

f.  Auflagen hinsichtlich Baufreigabe, Baukontrolle und Inbetriebnahme. 

Art. 27f VIL Baubeginn und Verlängerung der Geltungsdauer 
1 Ein Bauvorhaben gilt mit der Schnurgerüstabnahme als begonnen oder, wenn diese nicht erfolgt, mit dem Beginn von Arbeiten 
sowie mit dem Einleiten von anderen Massnahmen, die für sich allein betrachtet einer Plangenehmigung bedürften. 
2 Wird ein rechtzeitig begonnenes Bauvorhaben während über einem Jahr unterbrochen, so ist eine Verlängerung der Geltungs-
dauer erforderlich, wenn seit rechtskräftiger Erteilung der Plangenehmigung mehr als fünf Jahre vergangen sind. 
3 Gesuche um Verlängerung der Geltungsdauer sind spätestens drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit unter Angabe der Gründe 
bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. Diese entscheidet innert einem Monat. 

 
Art. 27g VIL Vollzug 

1 Das BAZL kontrolliert die rechtmässige Ausführung des Vorhabens oder lässt sie durch Dritte kontrollieren. Der Flugplatz-
halter trägt die Kosten. 
2 Bei Bauten ohne Bewilligung und bei nachträglichen Missachtungen von Bauvorschriften, Bedingungen und Auflagen veran-
lasst das BAZL die Herstellung des rechtmässigen Zustandes. 

 
Art. 17 UVPV Grundlagen für die Prüfung 

Die zuständige Behörde stützt sich bei der Prüfung auf folgende Grundlagen:  

a. Bericht; 

b.  Stellungnahmen der Behörden, die für eine Bewilligung nach Artikel 21 oder für eine Subventionierung nach Artikel 22 

zuständig sind; 

c. Beurteilung des Berichts durch die Umweltschutzfachstelle; 

d. Anträge der Umweltschutzfachstelle; 

e. Ergebnisse allfälliger eigener oder von Experten durchgeführter Abklärungen; 

f. allfällige Stellungnahmen von weiteren Personen, Kommissionen, Organisationen oder Behörden, soweit sie als 

Grundlage für die Prüfung dienen. 

 
Art. 18 UVPV Gegenstand der Prüfung 
1
 Die zuständige Behörde prüft, ob das Vorhaben den Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3) entspricht. 

2
 Entspricht das Projekt diesen Vorschriften nicht, so klärt sie ab, ob es mit Auflagen oder Bedingungen bewilligt werden kann. 

 
Art. 19 UVPV Berücksichtigung der Prüfergebnisse 

Die zuständige Behörde berücksichtigt die Ergebnisse der Prüfung bei ihrem Entscheid über das Gesuch im massgeblichen Ver-
fahren.  

 
Art. 5 VwVG Verfügungen 
1
 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum 

Gegenstand haben: 

a. Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; 

b. Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; 

c. Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten, oder 

Nichteintreten auf solche Begehren. 
2
 Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Buchst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45), 

Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Buchst. b, 46 Buchst. b, und 74 Buchst. b), Beschwerdeentscheide (Art. 61 und 70), Ent-
scheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). 
3
 Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten 

nicht als Verfügungen. 
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Art. 34 VwVG Eröffnung, Schriftlichkeit 
1 Die Behörde eröffnet Verfügungen den Parteien schriftlich. 
1bis Mit dem Einverständnis der Partei kann die Eröffnung auf dem elektronischen Weg erfolgen. Die Verfügungen sind mit einer 
anerkannten elektronischen Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die elektronische Eröffnung. 
2 Zwischenverfügungen kann die Behörde anwesenden Parteien mündlich eröffnen, muss sie aber schriftlich bestätigen, wenn 
eine Partei dies auf der Stelle verlangt; eine Rechtsmittelfrist beginnt in diesem Fall erst von der schriftlichen Bestätigung an zu 
laufen. 

 
Art. 36 VwVG Amtliche Publikation 

Die Behörde kann ihre Verfügungen durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen: 

a.  gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren Vertreter hat;  

b. gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, wenn die Zustellung an ihren 

Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei entgegen Artikel 11b Absatz 1 kein Zustellungsdomizil in der Schweiz 

bezeichnet hat;  

c. in einer Sache mit zahlreichen Parteien;  

d. in einer Sache, in der sich die Parteien ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht vollzählig bestimmen lassen. 

 
Art. 20 UVPV Zugänglichkeit des Entscheides 

1 Die zuständige Behörde gibt bekannt, wo der Bericht, die Beurteilung der Umweltschutzfachstelle, die Ergebnisse einer all-
fälligen Anhörung des BAFU sowie der Entscheid, soweit er die Ergebnisse der Prüfung betrifft, eingesehen werden können. 
Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Geheimhaltungspflichten sowie das Akteneinsichtsrecht. 

 
Art. 50 VwVG Beschwerdefrist 

1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. 

 
Art. 20 UVPV Zugänglichkeit des Entscheides 

2 Die Unterlagen nach Absatz 1 können während 30 Tagen eingesehen werden; vorbehalten bleiben abweichende Fristen über die 
Auflage im massgeblichen Verfahren. 

 
Art. 31 VGG Grundsatz 

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 
19681 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). 

 
Art. 6 LFG Beschwerden 

1 Gegen Verfügungen, die sich auf dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen stützen, kann nach den allgemeinen Be-
stimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden. 

 
Art. 37f LFG Einsprache 

1 Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder des EntG Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der 
Genehmigungsbehörde Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

 
Art. 47 VwVG Beschwerdeinstanz 

1 Beschwerdeinstanzen sind: 

b. das Bundesverwaltungsgericht nach den Artikeln 31–34 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005;  

 
Art. 82 BGG Grundsatz 

Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: 

a.  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; 

 
Art. 86 BGG Vorinstanzen im Allgemeinen 

1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: 

a.  des Bundesverwaltungsgerichts; 

 
Art. 100 BGG Beschwerde gegen Entscheide 

1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundes-
gericht einzureichen. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/173_32/a31.html#fn1#fn1
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Art. 2 VIL Begriffe 

In dieser Verordnung bedeuten: 

l.  Hindernisbegrenzungsflächen: Flächen, welche den für die Flugsicherheit in der Regel erforderlichen hindernisfreien 

Luftraum nach unten abgrenzen; 

m.  Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster: amtliche Feststellung der Hindernisbegrenzungsflächen nach Anhang 14 des 

Übereinkommens vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt für einen Flugplatz, eine 

Flugsicherungsanlage oder einen Flugweg; 

 
Art. 62 VIL Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster 
1 Der Flugplatzhalter erstellt einen Entwurf des Hindernisbegrenzungsflächen-Katasters und beantragt dem BAZL, ihn in Kraft 
zu setzen. 

2 Das BAZL stellt den Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster den Kantonen und Gemeinden zu. Diese tragen dem Kataster in 

ihrer Nutzungsordnung Rechnung, bestimmen die nach Artikel 63 bewilligungspflichtigen Objekte und orientieren deren 

Eigentümer sowie die kantonale Meldestelle. 
3 Der Flugplatzhalter überprüft den Kataster periodisch, übermittelt die Prüfungsergebnisse dem BAZL und beantragt diesem die 
nötigen Änderungen. Auf IFR-Flugplätzen erfolgt die Überprüfung mindestens alle fünf Jahre, auf den übrigen Flugplätzen 
mindestens alle zehn Jahre. 
4 Das UVEK kann die Einzelheiten regeln. 

 
Art. 42 LFG Beschränkungen des Grundeigentums 
1
 Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder 

Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit 
der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen). 
2
 Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im 

Ausland vorschreiben. 
3
 Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die 

Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kan-
tone das BAZL an. 
4
 Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL. 

 
Art. 71 VIL Sicherheitszonen, Festsetzung 
1
 Für jeden Flughafen ist eine Sicherheitszone zu errichten. Das BAZL entscheidet im Einzelfall, ob für Flugsicherungsanlagen 

und Flugwege eine Sicherheitszone erforderlich ist. 
2
 Der Sicherheitszonenplan ist zu erstellen: 

a. vom Flughafenhalter für einen Flughafen; 

b. vom BAZL für einen Flugplatz im Ausland, eine Flugsicherungsanlage oder einen Flugweg. 
3
 Für die Festsetzung der Sicherheitszonen sind die Hindernisbegrenzungskataster massgebend. 

 
Art. 72 VIL Sicherheitszonenplan 

Die Sicherheitszone ist in einem Zonenplan darzustellen, aus dem die Eigentumsbeschränkungen nach Fläche und Höhe ersicht-
lich sind. 

 
Art. 73 VIL Verfahren 
1
 Die Sicherheitszonenpläne sind unter Ansetzung einer Einsprachefrist von 30 Tagen in den Gemeinden öffentlich aufzulegen: 

a. zugunsten eines Flughafens vom Flughafenhalter; 

b. zugunsten eines Flugplatzes im Ausland, einer Flugsicherungsanlage oder eines Flugweges vom BAZL. 
2
 Von der Auflage an darf ohne Bewilligung des Auflegers keine Verfügung über ein belastetes Grundstück mehr getroffen wer-

den, welche dem Sicherheitszonenplan widerspricht. 
3
 Werden Einsprachen erhoben, sind Einigungsverhandlungen zu führen. Ist keine Einigung möglich, entscheidet das UVEK. 

4
 Das UVEK genehmigt die vom Flughafenhalter oder vom BAZL vorgelegten Sicherheitszonenpläne. 

5
 Die genehmigten Sicherheitszonenpläne werden mit ihrer Veröffentlichung in den kantonalen Publikationsorganen verbindlich. 
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Art. 37 LSV Lärmbelastungskataster 
1
 Bei bestehenden Strassen, Eisenbahnanlagen und Flugplätzen hält die Vollzugsbehörde die nach Artikel 36 ermittelten Lärm-

immissionen in je einem Kataster (Lärmbelastungskataster) fest. 
2
 Die Lärmbelastungskataster geben an: 

a.  die ermittelte Lärmbelastung;  

b. die angewendeten Berechnungsverfahren;  

c.  die Eingabedaten für die Lärmberechnung;  

d.  die in der Nutzungsplanung festgelegte Nutzung der lärmbelasteten Gebiete;  

e.  die geltenden Empfindlichkeitsstufen;  

f.  die Anlagen und ihre Eigentümer;  

g.  die Anzahl Personen, die von über den massgebenden Belastungsgrenzwerten liegenden Lärmimmissionen betroffen ist. 

3
 Die Vollzugsbehörde sorgt für die Überprüfung und Berichtigung der Kataster. 

4
 Sie reicht die Lärmbelastungskataster auf Aufforderung hin dem Bundesamt für Umwelt ein. Dieses kann Empfehlungen für 

eine vergleichbare Erfassung und Darstellung der Daten erlassen. 

5
 Für die Ermittlung der Lärmimmissionen, die der Flughafen Basel-Mülhausen auf dem Gebiet der Schweiz erzeugt, sorgt das 

Bundesamt für Zivilluftfahrt. 

6
 Jede Person kann die Lärmbelastungskataster so weit einsehen, als nicht das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis und keine 

anderen überwiegenden Interessen entgegenstehen. 

 
Art. 138 LFV 

Das BAZL veröffentlicht folgende Luftfahrtinformationen: 

a.  das Luftfahrthandbuch der Schweiz (AIP-Schweiz) mit Informationen von bleibender Geltung, die für den sicheren Be-

trieb der Luftfahrt wesentlich sind:  

b.  die Nachrichten für Luftfahrer (NOTAM) und die Luftfahrtinformationsblätter (AIC), die namentlich über Errichtung, 

Zustand oder Änderungen von Luftfahrtanlagen sowie über Verkehrsdienste, Verfahren und Gefahren für die Luftfahrt 

Auskunft geben, deren rechtzeitige Kenntnis für das Luftfahrtpersonal wichtig ist. 

 


